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§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 

 
Leistung bei Ablauf 
 
1. Die Versicherung läuft am vereinbarten Termin ab, der Policenwert wird ausgezahlt.  
 Der Policenwert zum Ablauf ergibt sich aus den Anteilen zum Ablauf. Stichtag für die Bewertung ist 

der Termin des Ablaufs. 
 
Leistung bei Tod der versicherten Person 
 
2.  Bei Tod der versicherten Person vor Ablauf erhöhen wir den Policenwert zum Tag des Eingangs der 

Sterbeurkunde auf 102 Prozent des Policenwerts. Dieser ergibt sich aus den Anteilen am Tag des 
Eingangs der Sterbeurkunde. 

 
3. Stichtag für die Bewertung der Anteile ist der dritte Börsentag nach Eingang der Sterbeurkunde. Die 

Erhöhung des Policenwerts erfolgt nach der festgelegten Anlage. 
 
4. Der Vertrag bleibt bis zum Ablauf bestehen. Den dann vorhandenen Policenwert zahlen wir als 

Todesfallsumme aus. 
 

§ 2 Was gilt für die Kapitalanlage? 

 
1. Alle Angaben zu Börsentagen in diesen Bedingungen beziehen sich auf Börsentage in Frankfurt am 

Main, an denen die Fonds Ihres Vertrags gehandelt werden. 
 
2. Alle Angaben zu Kursen beziehen sich auf den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

herausgegebenen Rücknahmepreis.  
 Nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht zurück, werden wir Ihnen oder im 

Todesfall dem Berechtigten anbieten, die Anteile an Erfüllung statt auf unsere Kosten auf ein Depot 
zu übertragen. Dies ist nicht möglich bei Staatsbürgern der USA und bei Personen, die ihren 
Wohnsitz in den USA haben. 

 Wünschen Sie oder im Todesfall der Berechtigte dies nicht oder ist die Übertragung der Anteile nicht 
möglich, werden wir die Anteile an der Börse in Frankfurt am Main verkaufen. 

 Sollte dies nicht möglich sein, werden sie an der Börse verkauft, an der ein Handel möglich ist. Der 
Kurs ist dann der durchschnittliche Verkaufserlös aller an dem Börsentag von uns erzielten 
Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. Dieser wird in der Regel geringer sein, als der von der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft herausgegebene Rücknahmepreis. 

 Haben Sie einen Spezialfonds gewählt und nimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile 
nicht zurück, ist eine Übertragung der Anteile an Sie oder den Berechtigten an Erfüllung statt nicht 
möglich. Wir werden die Anteile in diesem Fall sobald wie möglich an professionelle Anleger im Sinne 
von § 1 Absatz 19 Nr. 32 KAGB oder soweit zulässig an semiprofessionelle Anleger im Sinne des § 
1 Absatz 19 Nr. 33 KAGB verkaufen. Der Wert einer Anteileinheit ist dann der durchschnittliche 
Verkaufserlös aller an dem Verkaufstag von uns erzielten Verkaufserlöse für die Anteile des Fonds. 
Dieser wird in der Regel geringer sein als der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
herausgegebene Rücknahmepreis. 

 
Kapitalanlage  
 
3. Der Vertrag ist unmittelbar an der Wertentwicklung der Anteile eines oder mehrerer Sondervermögen 

beteiligt. Entsprechend der mit Ihnen getroffenen Vereinbarungen erwerben wir Anteile 
verschiedener Sondervermögen, wie z. B. Wertpapier-Sondervermögen (Fonds) und 
Investmentfondsanteil-Sondervermögen (Dachfonds), und verwalten sie im Anlagestock getrennt 
von unserem sonstigen Vermögen. 

 Die in den Fonds erwirtschafteten Erträge, z. B. aus Zinseinnahmen, Dividendenzahlungen, 
realisierten Kursgewinnen, werden entweder im Fonds wiederangelegt (thesauriert) oder vom Fonds 
ausgeschüttet. Im Fall der Ausschüttung legen wir die auf Ihren Vertrag entfallende Ausschüttung 
zum Anteilwert des Tages der Ausschüttung wieder im Fonds an. Dadurch erhöht sich die Anzahl 
der Anteile in Ihrem Vertrag. 
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Startmanagement 
 
4. Ist das Startmanagement vereinbart, wird der Beitrag abzüglich der beitragsbezogenen Kosten zu 

Vertragsbeginn in den vereinbarten Startfonds investiert. Aus diesem Startfonds wird der Policenwert 
schrittweise in die Fonds umgeschichtet, die Sie für die zukünftige Anlage gewählt haben. 

 Die Umschichtungen erfolgen monatlich. Sie beginnen am Monatsersten nach dem 
Versicherungsbeginn. 

 Stichtag für die automatische Umschichtung und Bewertung der Anteile ist jeweils der Monatserste. 
Ist dies kein Börsentag, so ist der Stichtag der nächste Börsentag. 

 Zum jeweiligen Stichtag wird 1 / (Anzahl der ausstehenden Umschichtungen) des auf den Startfonds 
entfallenden Policenwerts umgeschichtet. 

 Die Anzahl der Umschichtungen entnehmen Sie dem Versicherungsschein. 
 Sie können die automatische Umschichtung jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten 

Monatsersten beenden. Die automatische Umschichtung endet sofort, wenn Sie den Startfonds in 
Ihre zukünftige Anlage aufnehmen. 

 
Ausgabeaufschläge 
 
5. Ausgabeaufschläge werden nicht erhoben. 
 
Policenwert 
 
6. Der Policenwert des Vertrags zu einem Stichtag berechnet sich so: Die Zahl der auf den Vertrag 

entfallenden Anteile der jeweiligen Fonds wird mit dem am Stichtag geltenden Kurs der jeweiligen 
Anteile multipliziert. Der Policenwert wird in EUR bemessen. 

 Ist der Stichtag kein Börsentag, ist der Kurs des nächsten Börsentags maßgeblich, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. 

 Sind Fremdwährungen zu berücksichtigen, erfolgt zu den Stichtagen eine Umrechnung zum 
jeweiligen Devisenkurs. 

 Der Wert eines Anteils ist von der Entwicklung des Kapitalmarkts abhängig und nicht vorauszusehen. 
 Sie haben die Chance, bei Wertsteigerungen der Anteile einen Wertzuwachs zu erzielen. Bei 

Rückgang tragen Sie das Risiko der Wertminderung. Wertminderungen können auch dadurch 
eintreten, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anteile nicht mehr zurücknimmt. 

 Bei Fremdwährungsfonds tragen Sie zusätzlich das Risiko von Devisenkursschwankungen. 
 

§ 3 Können Sie den Ablauftermin verändern? 

   
1. Der vereinbarte Termin für den Ablauf der Versicherung kann, solange die versicherte Person lebt, 

angepasst werden. Die Vertragsänderung führen wir zum nächsten Monatsersten nach Eingang 
Ihrer Willenserklärung durch. 

 
Vorgezogener Ablauftermin 
 
2. Sie haben einmal das Recht den Ablauftermin um ganze Monate vorzuverlegen. 
 
3. Das Vorverlegen des Ablauftermins ist spätestens einen Monat vor dem neuen Ablauftermin zu 

beantragen. 
 
Hinausgeschobener Ablauftermin 
 
4. Sie haben einmal das Recht, den Ablauftermin um ganze Monate, höchstens um 5 Jahre, 

hinauszuschieben. 
 
5. Das Hinausschieben des Ablauftermins ist spätestens einen vor Monat dem ursprünglichen 

Ablauftermin zu beantragen. 
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§ 4 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 

  
 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag (Einlösungsbeitrag) 

gezahlt haben, frühestens zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt. 
 

§ 5 Was gilt für Versicherungsjahrestag, Versicherungsjahr und Versicherungsperiode? 

 
1. Der Versicherungsjahrestag stimmt mit dem Jahrestag des Versicherungsbeginns überein, es sei 

denn, es ist ein anderer vereinbart.  
 
2. Ein Versicherungsjahr ist der Zeitraum eines Jahres von einem Versicherungsjahrestag bis zum 

nächsten Versicherungsjahrestag. Das erste Versicherungsjahr ist der Zeitraum vom 
Versicherungsbeginn bis zum ersten Versicherungsjahrestag. 

 
3. Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Die erste Versicherungsperiode beginnt mit dem 

Versicherungsbeginn. 
 
4. Das erste Versicherungsjahr und die erste Versicherungsperiode sind verkürzt, wenn der Zeitraum 

zwischen dem Versicherungsbeginn und dem ersten Versicherungsjahrestag weniger als ein Jahr 
beträgt. 

 
§ 6 Wie verwenden wir Ihren Beitrag? 

 
1. Nachdem der Beitrag bei uns eingegangen ist, entnehmen wir die beitragsbezogenen Kosten. Den 

verbleibenden Betrag des Beitrags wandeln wir entsprechend der mit Ihnen vereinbarten Anlage in 
Anteile um. Maßgeblich für die Umwandlung ist der Kurs des Termins der Beitragsfälligkeit. Ist dieser 
Tag kein Börsentag, ist der Kurs des nächsten Börsentags maßgeblich. 

 
2. Die übrigen einkalkulierten Kosten entnehmen wir jeweils am Monatsersten dem Policenwert durch 

Abzug der entsprechenden Anzahl an Anteilen. Der für die Bewertung der Anteile maßgebliche Kurs 
ist der Kurs des ersten Börsentags des jeweiligen Monats. Die Entnahme der Anteile erfolgt in dem 
Verhältnis, das die einzelnen Fonds zum Entnahmezeitpunkt am Policenwert haben. 

 
3. Die Kosten finden Sie in den Verbraucherinformationen. 
 
4. Nach Entnahme der Kosten werden die zur Deckung des Todesfallrisikos erforderlichen Beträge 

(Risikobeiträge) jeweils am Monatsersten im Voraus dem Policenwert durch Abzug von Anteilen 
entnommen. Die Entnahme der Anteile erfolgt in dem Verhältnis, in dem die einzelnen Fonds zum 
Entnahmezeitpunkt zum Policenwert beitragen. Die Höhe der Risikobeiträge ist abhängig von dem 
rechnungsmäßigen Alter der versicherten Person und der Differenz zwischen Todesfall-Leistung und 
Policenwert (Risikosumme). Die Risikobeiträge finden Sie im Versicherungsschein unter"Beträge zur 
Deckung des Todesfallrisikos". 

 
5. Bei ungünstiger Kursentwicklung kann die Entnahme der Kosten und der Risikobeiträge dazu führen, 

dass der Policenwert Ihres Vertrags aufgebraucht ist. In diesem Fall werden wir Sie darüber 
informieren, dass Ihr Vertrag aufgelöst wird und Ihr Versicherungsschutz erlischt. 

 Sie können mit einer Zuzahlung den Policenwert aufstocken, so dass Ihr Vertrag nicht aufgelöst wird. 
 

§ 7 Was gilt für die Beitragszahlung? 

 
Einlösungsbeitrag, Fälligkeit, Verzug 
 
1. Der Einlösungsbeitrag wird sofort nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor 

dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt.  
 
2. Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir - solange die Zahlung nicht 

bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. 
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3. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung 

verpflichtet, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere 
Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben.   

 
Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung 
 
4. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit 

der Beitrag bei uns eingeht. Ist ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, gilt die Zahlung als rechtzeitig, 
wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten 
Einziehung nicht widersprechen. Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden nicht 
einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht 
eingezogen werden kann, dürfen wir künftig die Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
verlangen. 

 
§ 8 Was gilt für Zuzahlungen? 

 
Zuzahlung 
 
1. Sie können jederzeit in Textform mit einem Änderungsauftrag Zuzahlungen ab 500 EUR beantragen. 

Die Summe der Zuzahlungen in einem Versicherungsjahr beträgt höchstens das Fünffache des 
Einmalbeitrags, höchstens jedoch 250.000 EUR. Nach Tod der versicherten Person sind keine 
Zuzahlungen mehr möglich. 

 
2. Bei jeder Zuzahlung werden Kosten erhoben. Einzelheiten finden Sie in den 

Verbraucherinformationen. 
 
3. Nachdem Ihre Zuzahlung bei uns eingegangen ist, wandeln wir sie nach Abzug von Kosten 

entsprechend der mit Ihnen vereinbarten Anlage in Anteile um. Es gilt: 
 

- bei einem SEPA-Lastschriftmandat der Kurs des vereinbarten Fälligkeitstermins und 
- bei Überweisung der Kurs des Geldeingangs auf dem vereinbarten Konto. Als 

Verwendungszweck ist die Versicherungsnummer und das Stichwort "Zuzahlung" anzugeben. 
 

 Sind diese Termine keine Börsentage, gilt der Kurs des jeweils nächsten Börsentags. 
 
Weitere Vereinbarungen 
 
4. Alle im Rahmen des Vertrags getroffenen Vereinbarungen erstrecken sich auch auf Zuzahlungen.  
 

§ 9 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? 

 
1. Kosten, die wir Ihnen gesondert in Rechnung stellen, entnehmen Sie den Verbraucherinformationen. 
 
2. Diese Kosten dürfen wir abhängig von der Kostensituation verändern. 
 
3. Wenn Sie uns nachweisen, dass die den gesondert in Rechnung gestellten Kosten zugrunde 

liegenden Annahmen in Ihrem Fall wesentlich niedriger zu beziffern sind oder nicht zutreffen, werden 
wir die Kosten entsprechend vermindern oder auf sie verzichten. 
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§ 10 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen? 

 
Fristen 
 
1. Sie können  
 

- jederzeit zum Ende einer Versicherungsperiode oder 
- mit einer Frist von zwei Wochen zum nächsten Monatsersten 
 

 Ihre Versicherung in Textform (z. B. Brief, E-Mail) ganz oder teilweise kündigen. 
  
Kündigung  
 
2. Sie haben nach Kündigung einen Anspruch auf den Rückkaufswert nach § 169 Absatz 3 - 4 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Der Rückkaufswert ist der zum Kündigungszeitpunkt 
berechnete Policenwert Ihrer Versicherung.  

  
Teilweise Kündigung (Liquiditätsoption) 
 
3. Voraussetzungen für die teilweise Kündigung sind  
 

- Der anteilige Rückkaufswert beträgt mindestens 1.000 EUR. 
- Der verbleibende Policenwert beträgt mindestens 2.500 EUR. 
 

Beitragsrückzahlung 
 

4. Beiträge werden nicht zurückgezahlt. 
 

§ 11 Können Sie die von Ihnen gewählte Anlage wechseln? 

 
1. Sie können jederzeit in Textform mit einem Änderungsauftrag den Wechsel der Anlage (Shiften bzw. 

Switchen) verlangen. Den Änderungsauftrag finden Sie beim Versicherungsschein. 
 
2. Voraussetzungen für den Wechsel der Anlage sind, dass  
 

- Sie unter den Fonds wählen, die wir Ihnen dann für den Vertrag anbieten,  
- der Vertrag nach einem Wechsel maximal 20 Fonds enthält. 
 

 Wir haben das Recht, die Fondsauswahl zu verändern und Fonds anzubieten, die im Neugeschäft 
bei vergleichbaren Produkten angeboten werden. Eine Übersicht zur aktuellen Fondsauswahl Ihres 
Vertrags können Sie jederzeit kostenlos bei uns anfordern und auf unserer Seite im Internet finden.  
Die Adresse finden Sie in den Verbraucherinformationen. 

 
3. In jedem Kalenderjahr dürfen Sie an zwölf Terminen kostenlos die Anlage ändern.  
 Für jede weitere Änderung erheben wir Kosten. Diese finden Sie in den Verbraucherinformationen. 

Die Kosten entnehmen wir dem Vertrag unmittelbar durch Abzug der entsprechenden Anzahl von 
Anteilen. Stichtag für die Bewertung der Anteile ist der zweite Börsentag nach Eingang Ihres 
Auftrags. Die Entnahme der Anteile erfolgt in dem Verhältnis, das die einzelnen Fonds zum 
Entnahmezeitpunkt am Policenwert haben. 

 
Shiften 
 
4. Beim Shiften wird der gesamte Policenwert in dem von Ihnen bestimmten Verhältnis in Anteile der 

von Ihnen gewählten Fonds umgewandelt.  
 Stichtag für die Umwandlung und Bewertung der Anteile ist der zweite Börsentag nach Eingang Ihres 

Auftrags. 
 Die zukünftig zur Anlage gelangenden Beträge werden entsprechend umgewandelt.
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Switchen 
 
5.  Beim Switchen legen Sie für zukünftig zur Anlage gelangenden Beträge die Anlage neu fest.  
 

§ 12 Wie sind Sie an den Überschüssen beteiligt? 

 
 Die in den Fonds erwirtschafteten Erträge, z. B. aus Zinseinnahmen, Dividendenzahlungen, 

realisierten Kursgewinnen, werden entweder im Fonds wiederangelegt (thesauriert) oder vom Fonds 
ausgeschüttet. Im Fall der Ausschüttung legen wir die auf Ihren Vertrag entfallende Ausschüttung 
unmittelbar wieder im Fonds an. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Anteile in Ihrem Vertrag. Daraus 
entsteht kein Überschuss für die Versicherungsgesellschaft. Dementsprechend ist für Ihren Vertrag 
keine Überschussbeteiligung vorgesehen. 

 
§ 13 Was ist bei Fälligkeit der Leistung zu beachten? 

 
1. Leistungen erbringen wir gegen Vorlage des Versicherungsscheins.  
 
2. Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich anzuzeigen. Es ist uns eine amtliche, 

Geburtsdatum und Geburtsort enthaltende, Sterbeurkunde einzureichen.  
 
3. Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weitere Nachweise verlangen und 

erforderliche Erhebungen selbst durchführen. 
 
4. Die mit den Nachweisen nach den Ziffern 1 bis 2 verbundenen Kosten trägt derjenige, der die 

Leistung beansprucht. 
 

§ 14 Wo sind die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen? 

 
1. Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtigten auf dessen Kosten. Bei 

Überweisungen in Länder außerhalb der Europäischen Union trägt der Empfangsberechtigte die 
damit verbundene Gefahr. 

 
2. Die Beitragszahlung erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten. 
 

§ 15 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 

 
1. Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem 

Vertrag zu verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlangen, 
dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 

 
2. In den Fällen des § 17 Ziffer 4 brauchen wir den Nachweis der Berechtigung nur dann anzuerkennen, 

wenn uns die Anzeige des bisherigen Berechtigten in Textform vorliegt. 
  

§ 16 Was gilt für Mitteilungen und Auskunftspflichten, die sich auf das Versicherungsverhältnis 
beziehen? 

 
Mitteilungen 
 
1. Mitteilungen, die das bestehende Versicherungsverhältnis betreffen und uns gegenüber abzugeben 

sind, müssen in Textform erfolgen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden wirksam, sobald sie uns 
zugegangen sind. 

 
2. Eine Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihres Namens müssen Sie uns unverzüglich mitteilen. Sonst 

können für Sie Nachteile entstehen, wenn wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit 
eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift senden. In diesem Fall gilt unsere 
Erklärung drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. Dies gilt auch, 
wenn Sie die Versicherung in Ihrem Gewerbebetrieb genommen und Ihre gewerbliche Niederlassung 
verlegt haben. 
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Auskunftspflichten 
 
3. Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und 

Meldung von Informationen und Daten zu dem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür 
notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen 

 
- bei Vertragsabschluss,  
- bei Änderungen nach Vertragsabschluss  
oder 
- auf Nachfrage 
 

 unverzüglich zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, soweit der Status dritter 
Personen, die Rechte an dem Vertrag haben, für die Datenerhebung und Meldung maßgeblich sind. 

 
4. Notwendige Informationen nach Ziffer 3 sind beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung 

 
- Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit, 
- der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte an dem Vertrag haben und 
- der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers. 

 
 maßgebend sein können. 
 Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländische Steueridentifikationsnummer, das 

Geburtsdatum, der Geburtsort und der Wohnsitz. 
 
5. Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur 

Verfügung stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung melden wir 
die Vertragsdaten an die zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. Dies gilt auch dann, 
wenn ggf. keine steuerliche Ansässigkeit im Ausland besteht.  

 
6. Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten nach den Ziffern 3 und 4 kann dazu führen, dass wir unsere 

Leistung nicht erbringen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer gesetzlichen 
Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt haben. 

 
§ 17 Wer erhält die Leistung? 

 
1. Die Leistung erbringen wir an Sie oder an Ihre Erben, falls Sie uns keine andere Person benannt 

haben, die die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag bei deren Fälligkeit erwerben soll 
(Bezugsberechtigter). Bis zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit widerrufen. 
Nach dem Tod der versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr widerrufen werden. 

 
2. Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich die 

Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, 
kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustimmung dieses Bezugsberechtigten aufgehoben werden.  

 
3. Sie können Ihre Rechte aus dem Versicherungsvertrag auch abtreten oder verpfänden. 
 
4. Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts sowie eine Abtretung oder Verpfändung von 

Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, wenn 
sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform angezeigt worden sind. Bei einer Abtretung oder 
Verpfändung ist die elektronische Übermittlung der Daten durch den Zessionar im Rahmen des 
Abkommens über die Bearbeitung von Zessionen im Lebensversicherungsbereich ausreichend. 

 
§ 18 Welches Recht gilt für Ihren Vertrag? 

  
 Für Ihren Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vertragssprache ist deutsch. 
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§ 19 Wo ist der Gerichtsstand? 

 
1. Ansprüche aus dem Vertrag gegen uns können geltend gemacht werden bei dem örtlich zuständigen 

Gericht 
 

- für unseren Geschäftssitz, 
- für unsere Niederlassung, die für den Vertrag zuständig ist, oder 
- für Ihren Wohnsitz zur Zeit der Klageerhebung oder, in Ermangelung eines Wohnsitzes, für den 

Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts. 
 

2. Ansprüche aus dem Vertrag gegen Sie können geltend gemacht werden bei dem örtlich zuständigen 
Gericht 

 
- für Ihren Wohnsitz zur Zeit der Klageerhebung oder, in Ermangelung eines Wohnsitzes, für den 

Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts, oder 
- für den Sitz oder die Niederlassung Ihres Geschäfts- oder Gewerbebetriebs. 
 

3. Verlegen Sie nach Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach Ziffern 1 und 2 nach dem für unseren Geschäftssitz oder für unsere zuständige Niederlassung 
örtlich zuständigen Gericht. 

 Entsprechendes gilt, wenn weder Ihr Wohnsitz noch Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung bekannt sind. 

 
§ 20 Wann verjähren Ihre Ansprüche aus dem Vertrag? 

  
 Die Ansprüche aus Ihrem Vertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des 

Jahres, in dem der Anspruch uns gegenüber entstanden ist und Sie von den den Anspruch 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen 
müssen. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren alle 
Ansprüche in zehn Jahren, nachdem sie entstanden sind. 

 Ist ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

 
§ 21 Welche Rechnungsgrundlagen hat die Versicherung? 

 
1. Die Kosten des Vertrags haben wir Ihnen in den Verbraucherinformationen mitgeteilt. 
 
2. Weitere Grundlage der Beitragskalkulation ist eine aus der DAV-Sterbetafel 2008 T hergeleitete vom 

Geschlecht unabhängige Sterbetafel.  
 

§ 22 Wann können wir einen von Ihnen gewählten Fonds ersetzen? 

 
1. Wir sind berechtigt, die Auswahl eines anderen Fonds (Ersatzfonds) für die zukünftig zur Anlage 

gelangenden Beträge zu verlangen, wenn  
 

- der Fonds für die Anlage zukünftiger Beträge geschlossen wird, 
- der öffentliche Vertrieb des Fonds in Deutschland eingestellt wird  
oder 
- die mit uns bestehende Vertriebsvereinbarung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft durch die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft beendet wird.  
 

 Wir sind berechtigt, die Auswahl eines anderen Fonds (Ersatzfonds) für den Policenwert und die 
zukünftig zur Anlage gelangenden Beträge (Shiften und Switchen) zu verlangen, wenn 
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- eine tägliche, uneingeschränkte Ausgabe oder Rückgabe von Fondsanteilen nicht mehr möglich 
ist, 

- der Fonds mit einem anderen Fonds zusammengelegt wird, 
- der Fonds aufgelöst wird, 
- die Kapitalverwaltungsgesellschaft Performance Fees einführt  
oder 
- die Kapitalverwaltungsgesellschaft von uns zu tragende Kosten für die Ausgabe oder 

Rücknahme von Fondsanteilen erhöht oder einführt. 
 

2. Über einen aus den genannten Gründen erforderlichen Wechsel der Anlage und das aktuelle 
Fondsangebot werden wir Sie rechtzeitig, in der Regel mindestens 6 Wochen vorher, in Textform 
informieren.  

 Sie können innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Erhalt der Mitteilung kostenlos die Anlage 
wechseln und den Ersatzfonds selbst auswählen.  

 
3. Liegt uns kein Antrag in Textform auf Wechsel der Anlage und Wahl eines Ersatzfonds vor, sind wir 

nach Ablauf der Frist, spätestens jedoch zum Ereignis, das einen Fondswechsel aus den oben 
genannten Gründen erforderlich macht, berechtigt, einen Ersatzfonds auszuwählen, der nach 
unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. 

 
4. Die Wahl des Ersatzfonds und ein aus den genannten Gründen zwingend erforderlicher Wechsel 

der Anlage ist für Sie kostenlos. 
 
5. Ist eine rechtzeitige Information nicht möglich, investieren wir die für den betroffenen Fonds 

bestimmten Beträge in einen Geldmarktfonds als Ersatzfonds.  
 Wenn 
 

- der Fonds aufgelöst wird, 
- die Kapitalverwaltungsgesellschaft von uns zu tragende Kosten für die Ausgabe oder 

Rücknahme von Fondsanteilen erhöht oder einführt 
oder 
- die Kapitalverwaltungsgesellschaft Performance Fees einführt, 
 

 werden die Anteile dieses Fonds auf einen Geldmarktfonds übertragen. 
 Zurzeit ist dies der UnionGeldmarktFonds. 


